
 

 

Erklärung zur Umsatzsteuerbefreiung gem. § 12 Abs. 3 Nr.1 UstG  
 
 
Firma:    _________________________________________ 
 
Straße, Hausnummer:  _________________________________________ 
 
PLZ, Ort:   ___________      ___________________________ 
 
 
Vor- und Nachname: _________________________________________ 
 
Funktion:   _________________________________________ 
 
Telefon:  _________________________________________ 
 
E-Mail:    _________________________________________ 
 
 
Auftragsnummer:  ____________________________ 
 
Bestelldatum:   ____________________________  
 
 
Wir wurden seitens der TOPREGAL GmbH darauf hingewiesen, dass die Umsatzsteuer-
befreiung gem. § 12 Abs. 3 Nr.1 UstG* nur dann möglich ist, wenn die gesetzlichen 
Voraussetzungen hierfür gegeben sind. 
 
Wir erklären hiermit, dass wir der im Bestellvorgang angegebene Rechnungsempfänger, und 
zugleich (zukünftiger) Betreiber der Photovoltaikanlage sind, in der alle 
Photovoltaikkomponenten aus der Bestellung verbaut werden. Die Installation der 
Photovoltaikanlage, in der alle Photovoltaikkomponenten aus der Bestellung verbaut werden, 
erfolgt auf oder in der Nähe von 

- Privatwohnungen 

- Wohnungen oder 

- öffentlichen und anderen Gebäuden, die für dem Gemeinwohl dienende Tätigkeiten genutzt. 

 
Hiermit versichern wir gegenüber der TOPREGAL GmbH die Richtigkeit unserer gemachten 
Angaben. Sollte sich eine Angabe später als unrichtig herausstellen, werden wir dies 
umgehend mitteilen und die dann gegebenenfalls fällige Umsatzsteuer in Höhe von 19% 
zusätzlich entrichten. 
 
Ich bin zur Abgabe dieser Erklärung bevollmächtigt. 
 
 
________________ ____________________  _________________________ 
Ort/ Datum    Name/Position    Unterschrift/Stempel 
 
 
* § 12 III Nr.1 UstG: Die Steuer ermäßigt sich auf 0 Prozent für die folgenden Umsätze: 
1. die Lieferungen von Solarmodulen an den Betreiber einer Photovoltaikanlage, einschließlich der für den Betrieb 
einer Photovoltaikanlage wesentlichen Komponenten und der Speicher, die dazu dienen, den mit Solarmodulen 
erzeugten Strom zu speichern, wenn die Photovoltaikanlage auf oder in der Nähe von Privatwohnungen, 
Wohnungen sowie öffentlichen und anderen Gebäuden, die für dem Gemeinwohl dienende Tätigkeiten genutzt 
werden, installiert wird. Die Voraussetzungen des Satzes 1 gelten als erfüllt, wenn die installierte Bruttoleistung der 
Photovoltaikanlage laut Marktstammdatenregister nicht mehr als 30 Kilowatt (peak) beträgt oder betragen wird. 
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